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Entwicklungen und Interpretationen 
 
Vor dem BGH-Urteil vom 4.12.2009 ( ZR 44/09) konnte sich der Hausverwalter an 
Rechtsprechung, z.B. OLG München orientieren, wonach die Zuführung zur Rücklage 
ausgewiesen werden kann, obwohl es sich nicht um eine Ausgabe handelt. 
 
Mit dem BGH-Urteil 44/09 hat sich die Jahresabrechnung wesentlich geändert. Das Urteil 
wurde am 16.2.2010 veröffentlicht. Wir haben uns für den WohnungsManager an einer 
Musterabrechnung orientiert, die der Haufe-Verlag im März 2010 (Index 2296748) zur 
Verfügung gestellt hat. Unsere Interpretation des BGH-Urteils 44/09 haben wir im Mai 2010 
als Update zur Verfügung gestellt. 
 
Mit Datum vom 5.11.2010 hat der Verband der Nordrhein-Westfälischen Immobilienverwalter 
zwei Musterabrechnungen veröffentlicht. Diese Musterabrechnungen, nachfolgend 
Musterabrechnung NRW genannt, sind in ihrer Erstellung begleitet von: 
 
Dr. Michael Klein, Richter  am WEG-Senat des BGH 
RA Michael Drasdo 
Prof. Dr. Martin Häublein 
Prof. Dr. Florian Jacoby 
RA Dr. Georg Jennißen 
und Dr. Karl-Heinz Stähling 
 
In Anbetracht dieser Unterzeichner haben wir zusätzlich zu unserer Interpretation im Update 
Mai 2010 eine weitere Form der Abrechnung im WohnungsManager hinzugefügt 
(„Musterabrechnung NRW“). 
 
Mit der Programmversion Dezember 2010 können Sie zwischen folgenden Abrechnungs-
Darstellungen wählen: 
 

1. Alte Abrechnung „vor-BGH 44/09“ 
2. Alte Abrechnung mit separater Darstellung der Zuführung zur Rücklage („informativ“) 
3. Darstellung der Abrechnung ohne Zuführung zur Rücklage (Update Mai 2010) 
4. Darstellung der Abrechnung mit Zuführung zur Rücklage (Musterabrechnung NRW) 

 

Alte Abrechnung „vor-BGH 44/09“ 
 
Diese Form der Jahresabrechnung wird voraussichtlich in Zukunft keinen Bestand vor der 
Rechtsprechung haben. Die Abrechnung wird in der alten Form erstellt, wenn Sie keine der 
nachstehenden Änderungen vornehmen. Die Zuführung zur Rücklage wird wie früher 
gebucht und umgelegt, es erfolgt auch kein Eintrag der Kontoart beim Konto „Zuführung zur 
Rücklage“ im Konten-Service-Center. 



 
 

Alte Abrechnung, jedoch mit separat dargestellter 
Zuführung zur Rücklage. 
 
Diese Form der Jahresabrechnung ist ein „milder“ Ansatz bei der Darstellung der 
Jahresabrechnung. Das Konto Zuführung zur Rücklage erhält im Konten-Service-Center die 
Kennzeichnung der Kontoart „X“. Auf der Karteikarte „Allgemein“ der WEG-
Jahresabrechnung wird die Option „Ohne Zuführung zur Rücklage (BGH)“ nicht angeklickt.. 
 
Bei dieser Art der Darstellung kann auch die Tabelle auf der Karteikarte „Rückl.Zuführung“ 
automatisch erstellt werden. Aus dieser Tabelle wird  der zusätzliche Kurz-Ausweis der 
Rücklagen-Zuführung ermittelt und kann somit in der Anlage der Jahresabrechnung 
ausgewiesen werden. 
 
Diese Form der Abrechnung entspricht jedoch nicht der Musterabrechnung NRW, die wir 
unten beschreiben. 
 
 

Darstellung der „strengen“ Auslegung von BGH 44/09 
(Update Mai 2010) 
 
Die Form der Jahresabrechnung, die wir im Update Mai 2010 empfohlen haben, orientierte 
sich teilweise an der Haufe-Darstellung vom März 2010. 
 
Diese Darstellung der Jahresabrechnung wird im WohnungsManager verwendet, wenn Sie 
das Konto „Zuführung zur Rücklage“ mit Kontoart „X“ versehen und zusätzlich auf der 
Karteikarte „Allgemein“ der WEG-Jahresabrechnung  die Option „Ohne Zuführung zur 
Rücklage (BGH)“ markieren. 
 
Die Kennzeichnung für die Kontoart X erfolgt im Konten-Service-Center, indem Sie das 
Konto Zuführung zur Rücklage markieren, rechts auf die Bedienfläche „Kontoart“ klicken und 
daraufhin „Zuführung zur Rücklage gem. WIPL“ klicken. 
 
In diesem Fall ist es erforderlich, die Tabelle auf der Karteikarte „Rückl.Zuführung“ erstellen 
zu lassen. Dazu klicken Sie auf die Bedienfläche „Daten neu ermitteln“. Das Programm 
ermittelt dann aus den Sollstellungen und aus der Buchung der Zuführung zu Rücklagen (mit 
Kontoart X) die Soll-Zuführung zur Rücklage. Im Vergleich zu den Ist-Zahlungen wird die Ist-
Zuführung zur Rücklage errechnet. 
 
Die Ist-Zuführung kann wahlweise so erfolgen, dass in Anwendung von § 366 BGB ein 
Rückstand auf die Zahlungsverpflichtung gem. Wirtschaftsplan zuerst voll auf die Rücklagen-
Zuführung angerechnet (abgezogen) wird. Die Anrechnung des Rückstands auf die 
Rücklagen-Zuweisung ist der Standard im WohnungsManager. Es wird jedoch auch die 
Meinung vertreten, dass ein Rückstand prozentual auf die Rücklagen-Zuführung und auf die 
Betriebskosten-Vorauszahlungen erfolgen soll. Wenn Sie der Meinung sind, dass eine 
prozentuale Aufteilung erfolgen soll, dann müssen Sie für alle Objekte auf Globalebene in 
der Konfiguration eine Einstellung vornehmen. Wählen Sie dazu auf Globalebene die Menüs 
Datei – Konfiguration – Programmeinstellungen, dann die Karteikarte Abrechnung und 
markieren Sie die Option „Anrechnung des Zahlungsrückstands auf Rücklagen-Zuführung 
prozentual. 
 



Wenn Sie zuerst nach §366 ermittelt haben, aber danach umstellen auf die prozentuale 
Einstellung, dann müssen Sie nochmals auf „Daten neu ermitteln“ klicken, damit die neue 
Verteilung errechnet wird. 
 
Bei dieser „strengen“ Auslegung des BGH-Urteils 44/09 wird die erforderliche Buchung der 
Zuführung zur Rücklage nicht mehr als Ausgabe erfasst. Bei der Gegenüberstellung der laut 
Wirtschaftsplan geleisteten Zahlung und den Ausgaben ohne den Posten Zuführung zur 
Rücklage würde rechnerisch ein unberechtigtes Guthaben entstehen. Um dies zu vermeiden, 
werden von den angeforderten Zahlungen lt. Wirtschaftsplan die Zuführungen zu Rücklagen 
abgezogen. Nur so erfolgt eine korrekte Berechnung der Abrechnungs-Spitze. 
 
Diese Darstellung der Jahresabrechnung ohne Zuführung zu Rücklagen erfordert höhere 
Anforderungen an das Verständnis der Eigentümer. 
 
In der Anlage zur Jahresabrechnung können im Vergleich zur „alten“ Abrechnung folgende 
Daten zusätzlich ausgewiesen werden: 
 

1. Zusätzlicher Kurzausweis der Rücklagen-Zuführung (nur Gesamt und Wohnung) 
2. Liste der Rücklage-Zuführungen aller Eigentümer (Lang-Ausweis von 1.) 
3. Alle Kundenabr.-Ergebnisse ausweisen 
4. Detaillierte Darstellung der Bankentwicklung (anstelle des bisher ausgewiesenen 

Anfangs-/Endstands der Bank). 
 
Wie bisher empfehlen wir den Ausweis der Soll- und Ist-Rücklagekonten. Der alleinige 
Ausweis des Soll-Rücklagekontos war je bekanntlich auch Gegenstand des BGH-Urteils 
44/09. Damit auf der Anlage zur Jahresabrechnung sowohl das Rücklagen-Anlagekonto (Ist-
Rücklage) wie auch das Rücklagen-Soll-Konto (Rücklagen-Passiva) ausgewiesen wird, 
müssen Sie auf der Karteikarte „Rücklagen“ in der WEG-Jahresabrechnung alle Konten, d.h. 
Rücklagen-Ist- und Soll-Konto eintragen. 
 
Dass die Summe der Ist-Rücklagekonten  nicht unbedingt übereinstimmen muss mit der Soll-
Rücklage, ergibt sich daraus, dass möglicherweise nicht alle Soll-Zuführungen zur Rücklage 
auf das Geldanlagekonto überwiesen wurden oder dass z.B. ein Heizköleinkauf aus 
Rücklagen bezahlt wurde. Wir weisen darauf hin, dass lt. Dr. Jennißen ein Beschluß 
vorliegen muss, dass Teile der Rücklagenzuführung für laufende Betriebskosten verwendet 
werden können. 
 
Wie bei der „alten“ Jahresabrechnung ist auch weiterhin in allen Formen der Abrechnung 
eine Aufteilung in die Gruppen „Nicht umlagefähig“ und „Umlagefähig“ möglich, wenn Sie in 
der Konfiguration die Option „Kundenabrechnung sortiert und Zwischensumme für 
umlagefähige Kostengruppe“ markieren und auf der WEG-Jahresabrechnung die Option 
„Aufteilung umlagefähig/nicht“ anklicken. Nach einer solchen Änderung ist eine 
Neuerstellung der Umlageberechnung erforderlich. 
 
 

Jahresabrechnung in Anlehnung an die Musterabrechnu ng 
NRW 
 
Auf dem Workshop vom 26.11.2010 hat Frau Huber unsere neue Variante der 
Jahresabrechnung dargestellt. 
 
Diese neue Art der Jahresabrechnung haben wir in das Programm aufgenommen, 
weil wir annehmen, dass die „hochkarätigen“ Unterzeichner der Musterabrechnung 



NRW vor Gericht ein gutes Argument für den rechtlichen Bestand der Abrechnung 
darstellen. 
 
Im Unterschied zur „strengen“ Darstellung im Update Mai 2010 wird in der 
Musterabrechnung NRW die Zuführung zur Rücklage separat dargestellt, ähnlich wie 
bei unserer „alten“ Abrechnung. Dies ist für Eigentümer besser verständlich. 
 
Um diese neue Form der Jahresabrechnung zu erhalten, müssen Sie in der 
Konfiguration auf der Karteikarte „Abrechnung“ die Option „JaAbr.in Anlehnung an 
die BGH-Musterabrechnung VNWI (NRW) vom 5.11.2010“ markieren und im Objekt, 
Menü WEG-Jahresabrechnung die Option „Abr.nach BGH 44/09 Musterabr. NRW“ 
wählen. 
 

 
 
Diese neue Form der Abrechnung gem. Musterabrechnung NRW zeigt im 
Berechnungsteil drei Hauptgruppen mit Zwischensummen, das sind 
 

1. Ausgaben 
2. Einnahmen 
3. Beiträge zu Rücklagen 

 
Die Gruppe 1, Ausgaben, können in die Untergruppen „Nicht umlagefähig“ und 
„Umlagefähig“ unterteilt werden, wenn Sie a) in der Konfiguration auf Globalebene 
die Option „Kundenabrechnung sortiert und Zwischensumme für nicht umlagefähige 



Kostengruppe“ markieren und im Objekt selbst in WEG-Jahresabrechnung die Option 
„Aufteilung umlagefähig/nicht“ markieren. 
 
In der Gruppe „Einnahmen“ werden alle Umlagekonten aufgeführt, bei denen ein 
Haben-Saldo gutgeschrieben wird. 
 
Die Gruppe 3 „Beiträge zu Rücklagen“ enthält das auch hier zu bebuchende Konto 
„Zuführung zur Rücklage“ (bzw. mehrere Konten) als auch – und das ist neu – 
Zuführungen zu Rücklagen, die nicht auf dem Wirtschaftsplan beruhen. Beispiel: 
Zinsen auf Geldanlagen werden den Rücklagen zugeführt. Da es sich um eine 
Einnahme handelt, muss diese Einnahme auch in der Jahresabrechnung erscheinen. 
Dazu legen Sie im Konten-Service-Center zwei neue Konten an. Zuerst das Konto 
„Zinseinnahme Sparkonto xxx“, dann das Konto „Zuführung Zinsen zur Rücklage“ 
und buchen wie folgt: 
 

1. Nettozinsen auf das Sparkonto: Soll Sparkonto an Haben Zinseinnahmen. Das 
Konto Zinseinnahmen erhält i.d.R. den Umlageschlüssel MEA 

2. Zuführung dieser Zinsen zur Rücklage: Soll Zuführung Zinsen z.R.“ an Haben 
Rücklagen Passiva. Das Konto „Zuführung Zinsen zur Rücklage“ erhält 
ebenfalls den Umlageschlüssel MEA und zusätzlich die Kontoart „Y“. Die 
Kontoart Y bezeichnet Zuführungen, die nicht aufgrund des Wirtschaftsplans 
getätigt werden. 

 
Beide Umlagekonten, „Zinseinnahme….“ und „Zuführung Zinsen…“ erscheinen im 
Berechnungsteil der Jahresabrechnung als Einnahmen und Ausgaben, heben sich 
im Ergebnis jedoch auf. 
 
Auch die Bezahlung einer Rechnung aus Rücklagen muss im Berechnungsteil der 
Jahresabrechnung erscheinen. Die Ausgabe (Rechnungsbetrag) wird auf dem 
Sachkonto im Soll gebucht, Gegenkonto Bank. Das Sachkonto Soll erhält einen 
Umlageschlüssel, z.B. MEA. Weil die Reparaturmaßnahme aus Rücklagen bezahlt 
wird, wird die Rücklage in gleicher Höhe aufgelöst mit folgender Buchung: Soll 
Rücklagen-Passiva an Haben ein neu einzurichtendes Konto „Entnahme aus 
Rücklagen“ mit dem Umlageschlüssel MEA. 
 
Die oben beschriebene Entnahme aus Rücklagen würde normalerweise in der 
Kontengruppe „Einnahmen“ erscheinen. Sinnvoller ist jedoch u.E., dass diese 
Position in der dritten Gruppe „Beiträge zu Rücklagen“ als Gutschrift erscheint. Dies 
erreichen Sie, indem Sie dem Konto „Entnahme aus Rücklagen“ die Kontoart „Y“ 
zuweisen. Ob die Entnahme nun in Einnahmen oder in Beiträge zu Rücklagen 
erscheint, ist unter dem Strich ohne Bedeutung. Die Umlage der 
Handwerkerrechnung im Soll und die Entnahme aus Rücklagen im Haben heben sich 
auf. 
 
Beispiel für eine Sonderumlage für Dachreparatur: 
 

1. Sie fordern die Sonderumlage an und lassen diese verbuchen: Soll 
Eigentümer-Debitorenkonto an Haben ein evtl. neu einzurichtendes Konto 
„Sonderumlage“. So wird jeder Eigentümer belastet, die Gutschrift erfolgt in 
diesem Fall nicht auf das 91er-Konto, sondern auf einem Sachkonto 
„Sonderumlage“. Der Vorteil der Verbuchung auf „Sonderumlage“ besteht 



darin, dass bei jahresübergreifender Maßnahme keine Abgrenzung erfolgen 
muss, wie Sie anschließend sehen. 

2. Der Eigentümer zahlt die angeforderte Sonderumlage, Buchung ganz normal 
Bank Soll an Eigentümer Haben. 

3. Die Bezahlung der Handwerkerrechnung erfolgt ebenfalls normal, Sachkonto 
Dachreparatur im Soll an Haben Bank. Das Konto Dachreparatur erhält den 
Umlageschlüssel MEA, aber nur für die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
im Grundbuch eingetragenen Eigentümer, das ist z.B. der Schlüssel 61, den 
Sie bei der Erstellung der Sonderumlage gewählt haben. 

4. Für die Jahresabrechnung wird eine Gutschrift in Höhe der Rechnung für die 
Dachreparatur erstellt, Soll Sonderumlage an Haben neues Konto „Gutschrift 
Sonderumlage“. Das Konto „Gutschrift Sonderumlage“ erhält den 
Umlageschlüssel MEA/Schlüssel 61. 

 
Damit gleichen sich die Belastung aus der Dachreparatur und die Gutschrift aus 
Sonderumlage aus. Bei einer jahresübergreifenden Reparaturmaßnahme werden 
aus dem Konto Sonderumlage nur die in dem Abrechnungsjahr verausgabten 
Beträge entnommen. Im Folgejahr wird in gleicher Weise der Rest entnommen. 
 
Beispiel für eine Sonderumlage für Liquiditätsverbesserung: 
 

1. Sie fordern die Sonderumlage an und lassen diese verbuchen: Soll 
Eigentümer-Debitorenkonto an Haben ein evtl. neu einzurichtendes Konto 
„Sonderumlage“. So wird jeder Eigentümer belastet, die Gutschrift erfolgt in 
diesem Fall nicht auf das 91er-Konto, sondern auf einem Sachkonto 
„Sonderumlage“. Der Vorteil der Verbuchung auf „Sonderumlage“ besteht 
darin, dass bei jahresübergreifender Maßnahme keine Abgrenzung erfolgen 
muss, wie Sie anschließend sehen. 

2. Der Eigentümer zahlt die angeforderte Sonderumlage, Buchung ganz normal 
Bank Soll an Eigentümer Haben. 

3. Entweder Sie verbrauchen die angeforderte Liquiditätshilfe vom laufenden 
Konto oder Sie buchen diese um auf das Sparkonto: Soll Sparkonto an Haben 
Bank. Das Konto Sonderumlage können Sie auflösen gegen das Rücklagen-
Passivkonto: Soll Sonderumlage an Haben Rücklagen-Passiva. 

 
 
Ausgaben, Einnahmen und Beiträge zu Rücklagen werden im Berechnungsteil 
ausgewiesen. Unter dem Strich ergibt sich die Gesamt-Abrechnungssumme und „Ihr 
Anteil“. 
 
Der unter „Ihr Anteil“ ausgewiesenen Zahlungspflicht werden die Soll-
Vorauszahlungen gem. Einzelwirtschaftsplan angerechnet. 
 
Per Saldo ergibt sich daraus die Abrechnungs-Spitze, d.h. Guthaben oder 
Nachzahlung. Dieser Abrechnungs-Spitze wird nachrichtlich ein Rückstand oder ein 
Guthaben auf dem laufenden Konto angerechnet. Daraus ergibt sich das Guthaben 
oder die Nachzahlung zum Ende des Abrechnungszeitraums. 
 
Damit die Aufteilung in die Soll-Vorauszahlungen und nachrichtlich Rückstand oder 
Guthaben auf dem laufenden Konto erfolgen kann, müssen Sie auf der Karteikarte 
„Allgemein“ in der linken Hälfte folgende Optionen anklicken: „Angeforderte 



Vorauszahlungen separat anrechnen“ und „Debitoren-Kontostand separat 
anrechnen“. Die Aufteilung wäre nicht möglich, wenn Sie „Vorauszahlungen und 
Debitoren saldieren“ markieren. 
 
Alle bisherigen Ausweise auf der Anlage zur Jahresabrechnung sind weiterhin 
wählbar. 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt für die Rechtssicherheit der Abrechnung besteht in der 
Vermeidung von Saldovorträgen aus dem Vorjahr. 
 
Seit Jahren haben wir die Möglichkeit im Programm, dass ein Saldovortrag 
automatisch unterdrückt werden kann. Beispiel: Verbuchung der Jahresabrechnung 
des Vorjahres zum 31.12. des Vorjahres. Es entsteht ein Saldovortrag per 1.1. des 
Folgejahres in Höhe des Abrechnungs-Ergebnisses. Wenn der Kunde die 
Nachzahlung oder das Guthaben im Folgejahr korrekt ausgleicht, dann erkennt das 
Programm den Saldovortrag und die Zahlung im laufenden Abrechnungsjahr und 
korrigiert automatisch. In Ausnahmefällen, z.B. wenn Teilbeträge ausgeglichen 
werden, dann muss bei diesem System ein manueller Eingriff erfolgen, indem im 
Menü Abrechnung – Abrechnungs-Schnitt – Anrechenbare Debitorensalden – 
Anrechenbare Debitorensalden eine Korrektur eingegeben wird. 
 
Bereits mit dem Update Oktober 2009 haben wir eine neue Möglichkeit zur Ermittlung 
des Abrechnungs-Schnitts eingeführt. Diese dritte Methode besteht darin, dass für 
alle Konten mit Ausnahme der Bestandskonten im Abrechnungs-Schnitt nur die 
Buchungen im Abrechnungs-Zeitraum erfasst werden. 
 
Wichtige Voraussetzung ist, dass die Verbuchung der Jahresabrechnung des 
Vorjahres nicht mehr zum 31.12. des Vorjahres erfolgt, sondern zum Tag der 
Beschlussfassung durch die Wohnungseigentümer. Ist dies der Fall, dann erfolgt die 
Belastung oder Gutschrift aus der vorherigen Jahresabrechnung im neuen 
Abrechnungsjahr. Auch die Zahlung von oder an die Eigentümer erfolgt im gleichen 
Abrechnungszeitraum, so dass weder ein Saldovortrag aus dem Vorjahr vorliegt 
noch eine Verfälschung durch die Verbuchung der Jahresabrechnung eintritt. 
 
Diese dritte Methode des Abrechnungs-Schnitts ist sicherer und schneller erledigt als 
bei der alten Methode. 
 
Die hier gezeigte Jahresabrechnung enthält aus dem obigen Beispiel die 
Großreparatur, die aus Entnahme aus Rücklagen finanziert wurde. Die 
Zinseinnahmen von EUR 50,-- wurden der Rücklage zugeführt. 
 





 
 
Der Rückstand auf die Zuführung zur Rücklage entstand, weil bei einer Soll-Rücklage 
von EUR 75,-- ein Zahlungsrückstand von EUR 38,-- voll angerechnet wurde (in 
diesem Beispiel nicht prozentual), so dass eine Ist-Zuführung von 75,00 minus 38,00 



= EUR 37,-- ausgewiesen wird. Dies zeigt auch das nachfolgende Bild der Tabelle 
auf der Karteikarte „Rückl.Zuführung“. 
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Der Wirtschaftsplan wird wie bisher einschließlich der Zuführung zur Rücklage 
erstellt. 
 

 



 
Das Konto Zuführung zur Rücklage ist mit Kontoart „X“ gekennzeichnet. Dies hat zur 
Folge, dass bei der Soll—Übernahme der neuen Vorauszahlungen der Anteil der 
Zuführung separat in das Feld „Darin enthaltene Zuführung zur Rücklage“ eingestellt 
wird mit der Folge, dass bei der Sollstellung zwei Buchungen anstelle von bisher 
einer Buchung ausgeführt wird. 
 
Diese separate Buchung haben wir in Anlehnung an Informationen des Haufe-
Verlages in das Programm aufgenommen. Für die Jahresabrechnung ist diese 
separate Buchung ohne Bedeutung. Diese separate Buchung kann also auch 
entfallen, wenn Sie der Meinung sind, dass die separate Buchung nicht erforderlich 
ist. 
 
Der Eintrag im Feld „Darin enthaltene Zuführung zur Rücklage“ erfolgt nur dann, 
wenn auf der Karteikarte Allgemein im Wirtschaftsplan die Zuführung zur Rücklage 
mit Kontoart „X“ gekennzeichnet ist. Wenn Sie die Kennzeichnung „X“ im 
Wirtschaftsplan löschen, dann erfolgt kein Eintrag im Feld „Darin enthaltene 
Zuführung zur Rücklage“ uns deshalb auch keine separate Buchung für die 
Zuführung zur Rücklage. 
 
Wir haben die Möglichkeit der separaten Sollstellung der Rücklage in das Programm 
aufgenommen, für den Fall, dass dies erforderlich sein könnte. Zur Zeit sehen wir 
keine Notwendigkeit für die separate Sollstellung und stellen Ihnen frei, die 
Kennzeichnung der Kontoart „X“ beim Wirtschaftsplan zu entfernen, so dass wie 
bisher nur eine einzige Sollstellungs-Buchung erfolgt. 
 
Für die Jahresabrechnung ist die separate Sollstellung nicht erforderlich, weil sich 
das Programm für die Abrechnung an der Buchung für die Zuführung zur Rücklage 
orientiert. 
 
 
 
Nachtrag am 9.12.2010: 
 
In der Zeitschrift „Immobilienwirtschaft“ 12-01 2011 vom Haufe-Verlag wird auf Seite 
46 ein Beitrag von RA Blankenstein veröffentlicht. Darin ist der Autor der Meinung, 
dass die Ausgabe und Entnahme aus Rücklagen nicht zwingend in den 
Berechnungsteil aufzunehmen sei. Eine Darstellung ausserhalb des 
Berechnungsteils sei zulässig. Wird die Ausgabe jedoch im Berechnungsteil 
aufgenommen, dann sei die Darstellung einer Entnahme aus der 
Instandhaltungsrücklage als Einnahme falsch. 
 
RA Blankenstein ist wie Dr. Deckert Mitglied der Haufe-Lexware Real Estate AG 
Prüfkommission, beide haben vermutlich an der Musterabrechnung NRW nicht direkt 
mitgewirkt. 
  
In der Musterabrechnung NRW vom 5.11.2010 sind in der Variante 2  die Ausgaben 
aus Rücklagen-Entnahme im Kostenblock enthalten, die Entnahme aus Rücklagen 
(Gutschrift) wird in der Gruppe „Instandhaltungsrückstellung (Zuweisungen und 
Entnahmen)“ aufgeführt. Diese Darstellung erfolgt im WohnungsManager, wenn das 
Konto für die Entnahme aus Rücklagen mit Kontoart Y gekennzeichnet ist (s.o.).  



 
Die von RA Blankenstein vertretene Meinung, dass die Reparaturmaßnahme, die aus 
Rücklagen bezahlt wird, nicht im Berechnungsteil dargestellt werden braucht, 
entspricht der früheren Handhabung im WohnungsManager, wo die Entnahme rein 
informativ in der Anlage zur Abrechnung ausgewiesen wurde. Diese Darstellung ist 
wie bisher auch weiterhin im WohnungsManager möglich, wenn weder die Ausgabe 
noch die Entnahme aus Rücklagen im Berechnungsteil umgelegt werden, sondern 
nur über die Karteikarte „Rücklagen“ in der Spalte „Entnahme aus Rücklagen“ der 
entsprechende Betrag eingetragen wird und auf der Karteikarte „Allgemein“ die 
Option „Rücklagenentwicklung ausweisen“ gewählt wird. 
 
Wir schließen uns der in der Musterabrechnung NRW vertretenen Meinung an, 
lassen jedoch die bisherige Vorgehensweise mit informativem Ausweis im 
WohnungsManager als Option bestehen. 


